
 

EU/MD/Anhang XXVIII/de 1 

 

ANHANG XXVIII 

 

ANGLEICHUNG 

 

 

 

 

 

BGBl. III - Ausgegeben am 28. Juni 2016 - Nr. 116 1 von 31

www.ris.bka.gv.at



 

EU/MD/Anhang XXVIII-A/de 1 

ANHANG XXVIII-A 

 

REGELUNGEN FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGEN 

 

Die Republik Moldau verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 

schrittweise an folgende EU-Rechtsvorschriften anzunähern: 

 

Richtlinie 2007/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur 

Änderung der Richtlinie 92/49/EWG des Rates sowie der Richtlinien 2002/83/EG, 2004/39/EG, 

2005/68/EG und 2006/48/EG in Bezug auf Verfahrensregeln und Bewertungskriterien für die 

aufsichtsrechtliche Beurteilung des Erwerbs und der Erhöhung von Beteiligungen im Finanzsektor 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2007/44/EG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über 

die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und 

Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die 

Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute 

 

Die Spar- und Kreditvereinigungen der Republik Moldau werden genauso behandelt wie die in 

Artikel 2 der Richtlinie aufgeführten Einrichtungen, und werden folglich vom Anwendungsbereich 

der genannten Richtlinie ausgenommen werden. 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2007/18/EG der Kommission vom 27. März 2007 zur Änderung der Richtlinie 

2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Ausschlusses bzw. der 

Aufnahme bestimmter Institute aus ihrem bzw. in ihren Anwendungsbereich und hinsichtlich der 

Behandlung der Forderungen an multilaterale Entwicklungsbanken  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2007/18/EG werden unmittelbar nach Inkrafttreten des 

Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2006/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die 

angemessene Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten, 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten 

Liste werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Im Hinblick auf andere Einrichtungen als die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 

definierten Krediteinrichtungen, werden die Bestimmungen hinsichtlich der geforderten 

Startkapitalhöhe gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3, Artikel 6, Artikel 7 Buchstaben a, b und c, 

Artikel 8 Buchstaben a, b und c sowie Artikel 9 der genannten Richtlinie innerhalb von zehn Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über 

die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 94/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über 

Einlagensicherungssysteme  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie mit Ausnahme der in Artikel 7 der Richtlinie 

festgelegten Bestimmung hinsichtlich der Mindestentschädigung für die Anleger werden innerhalb 

von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Die in Artikel 7 der Richtlinie festgelegte Bestimmung hinsichtlich der Mindestentschädigung für 

die Anleger wird innerhalb von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluss und den 

konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2001/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 zur 

Änderung der Richtlinien 78/660/EWG, 83/349/EWG und 86/635/EWG des Rates im Hinblick auf 

die im Jahresabschluss bzw. im konsolidierten Abschluss von Gesellschaften bestimmter 

Rechtsformen und von Banken und anderen Finanzinstituten zulässigen Wertansätze 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2001/65/EG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2003/51/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2003 zur 

Änderung der Richtlinien 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG und 91/674/EWG über den 

Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen, 

von Banken und anderen Finanzinstituten sowie von Versicherungsunternehmen  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2003/51/EG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2006/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 zur 

Änderung der Richtlinien des Rates 78/660/EWG über den Jahresabschluss von Gesellschaften 

bestimmter Rechtsformen, 83/349/EWG über den konsolidierten Abschluss, 86/635/EWG über den 

Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten und 

91/674/EWG über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von 

Versicherungsunternehmen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2006/46/EG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2001/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 2001 über die 

Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie werden unmittelbar nach Inkrafttreten dieses 

Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 

betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit 

(Solvabilität II) 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von sieben Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluss und den 

konsolidierten Abschluss von Versicherungsunternehmen  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Empfehlung der Kommission vom 18. Dezember 1991 über Versicherungsvermittler (92/48/EWG) 

 

Zeitplan: nicht zutreffend 

 

Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Dezember 2002 über 

Versicherungsvermittlung  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt.  
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Richtlinie 2009/103/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über 

die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden 

Versicherungspflicht  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Juni 2003 über die 

Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte 

für Finanzinstrumente  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2006/73/EG der Kommission vom 10. August 2006 zur Durchführung der Richtlinie 

2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen 

Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie 

in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2006/73/EG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kommission vom 10. August 2006 zur Durchführung der 

Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die 

Aufzeichnungspflichten für Wertpapierfirmen, die Meldung von Geschäften, die Markttransparenz, 

die Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel und bestimmte Begriffe im Sinne dieser 

Richtlinie  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 

betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung 

zum Handel zu veröffentlichen ist  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 zur Umsetzung der Richtlinie 

2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die in Prospekten enthaltenen 

Informationen sowie das Format, die Aufnahme von Informationen mittels Verweis und die 

Veröffentlichung solcher Prospekte und die Verbreitung von Werbung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur 

Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren 

Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2007/14/EG der Kommission vom 8. März 2007 mit Durchführungsbestimmungen zu 

bestimmten Vorschriften der Richtlinie 2004/109/EG zur Harmonisierung der 

Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum 

Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind  

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2007/14/EG werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für 

die Entschädigung der Anleger  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie mit Ausnahme der in Artikel 4 der Richtlinie 

festgelegten Bestimmung hinsichtlich der Mindestentschädigung für die Anleger werden innerhalb 

von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Die in Artikel 4 der Richtlinie festgelegten Bestimmungen hinsichtlich der Mindestentschädigung 

für die Anleger werden innerhalb von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über 

Insider-Geschäfte und Marktmanipulation (Marktmissbrauch)  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2004/72/EG der Kommission vom 29. April 2004 zur Durchführung der Richtlinie 

2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates – Zulässige Marktpraktiken, Definition von 

Insider-Informationen in Bezug auf Warenderivate, Erstellung von Insider-Verzeichnissen, 

Meldung von Eigengeschäften und Meldung verdächtiger Transaktionen  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2004/72/EG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2003/124/EG der Kommission vom 22. Dezember 2003 zur Durchführung der Richtlinie 

2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Begriffsbestimmung und die 

Veröffentlichung von Insider-Informationen und die Begriffsbestimmung der Marktmanipulation  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2003/124/EG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2003/125/EG der Kommission vom 22. Dezember 2003 zur Durchführung der Richtlinie 

2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die sachgerechte Darbietung 

von Anlageempfehlungen und die Offenlegung von Interessenkonflikten  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2003/125/EG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 der Kommission vom 22. Dezember 2003 zur Durchführung der 

Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates – Ausnahmeregelungen für 

Rückkaufprogramme und Kursstabilisierungsmaßnahmen  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 

2009 über Ratingagenturen  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Koordinierung der Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapieren (OGAW)  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2007/16/EG der Kommission vom 19. März 2007 zur Durchführung der Richtlinie 

85/611/EWG des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 

bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die 

Erläuterung gewisser Definitionen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2007/16/EG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2002 über 

Finanzsicherheiten  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über die 

Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2009/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 zur Änderung 

der Richtlinie 98/26/EG über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie 

Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen und der Richtlinie 2002/47/EG über 

Finanzsicherheiten im Hinblick auf verbundene Systeme und Kreditforderungen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/44/EG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur 

Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb eines Jahres nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2006/70/EG der Kommission vom 1. August 2006 mit Durchführungsbestimmungen für 

die Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 

Begriffsbestimmung von politisch exponierte Personen und der Festlegung der technischen 

Kriterien für vereinfachte Sorgfaltspflichten sowie für die Befreiung in Fällen, in denen nur 

gelegentlich oder in sehr eingeschränktem Umfang Finanzgeschäfte getätigt werden 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2006/70/EG werden innerhalb eines Jahres nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 

2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb eines Jahres nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

 

________________ 
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ANHANG XXVIII-B 

 

REGELUNGEN FÜR TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTLEISTUNGEN 

 

Die Republik Moldau verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 

schrittweise an folgende EU-Rechtsvorschriften anzunähern: 

 

Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen 

gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste 

(Rahmenrichtlinie), geändert durch die Richtlinie 2009/140/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. November 2009 

 

Es gelten folgende Bestimmungen der Richtlinie 2002/21/EG: 

 

– Stärkung der Unabhängigkeit und der Verwaltungskapazitäten der nationalen 

Regulierungsbehörde im Bereich der elektronischen Kommunikation,  

– Einrichtung öffentlicher Konsultationsverfahren bei neuen Regulierungsmaßnahmen,  

– Einrichtung wirksamer Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen der nationalen 

Regulierungsbehörde im Bereich der elektronischen Kommunikation und 

– Festlegung der relevanten Märkte für elektronische Kommunikationsprodukte und -dienste, in 

denen vorab erlassene Vorschriften gerechtfertigt sein könnten, und Analyse dieser Märkte, 

um festzustellen, ob dort beträchtliche Marktmacht besteht. 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2002/21/EG werden innerhalb von eineinhalb 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über die die 

Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste (Genehmigungsrichtlinie), 

geändert durch die Richtlinie 2009/140/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2009 

 

Es gelten folgende Bestimmungen der Richtlinie 2002/20/EG: 

 

– Umsetzung von Vorschriften, die Allgemeingenehmigungen ermöglichen, so dass 

Einzelgenehmigungen nur in besonderen, hinreichend begründeten Fällen erforderlich sind 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von zwei Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den 

Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren 

Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie), geändert durch die Richtlinie 2009/140/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 

 

Auf der Grundlage der gemäß der Rahmenrichtlinie durchgeführten Marktanalyse erteilt die 

nationale Regulierungsbehörde im Bereich der elektronischen Kommunikation Betreibern, die auf 

den relevanten Märkten erkanntermaßen über beträchtliche Marktmacht verfügen, geeignete 

Regulierungsauflagen, und zwar im Hinblick auf: 

 

– den Zugang zu bestimmten Netzeinrichtungen und deren Nutzung, 

BGBl. III - Ausgegeben am 28. Juni 2016 - Nr. 116 17 von 31

www.ris.bka.gv.at



 

EU/MD/Anhang XXVIII-B/de 3 

– die Preiskontrolle bei Zugangs- und Zusammenschaltungsgebühren, einschließlich 

kostenorientierter Preise, und 

– Transparenz, Gleichbehandlung und getrennte Buchführung. 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2002/19/EG werden innerhalb von eineinhalb 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den 

Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten 

(Universaldienstrichtlinie), geändert durch Richtlinie 2009/136/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 25. November 2009 

 

Es gelten folgende Bestimmungen der Richtlinie 2002/22/EG: 

 

– Umsetzung von Vorschriften über Universaldienstverpflichtungen, einschließlich der 

Einrichtung von Mechanismen für die Kostenrechnung und Finanzierung, und 

– Wahrung der Interessen und Rechte der Nutzer, insbesondere durch die 

Nummernübertragbarkeit und die einheitliche europäische Notrufnummer 112 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2002/77/EG der Kommission vom 16. September 2002 über den Wettbewerb auf den 

Märkten für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste  

 

Zeitplan: Die in Anwendung dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen werden innerhalb von 

eineinhalb Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die 

Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen 

Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation), geändert durch die 

Richtlinie 2009/136/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 

 

Es gelten folgende Bestimmungen der Richtlinie 2002/58/EG: 

 

– Umsetzung der Verordnung im Hinblick auf die Gewährleistung des Schutzes der 

Grundrechte und Grundfreiheiten, insbesondere des Rechts auf Privatsphäre, im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten in der elektronischen 

Kommunikation sowie die Gewährleistung eines ungehinderten Verkehrs von Daten, 

elektronischer Kommunikationsausrüstung und entsprechenden Dienstleistungen 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Entscheidung Nr. 676/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über 

einen Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik in der Europäischen Gemeinschaft 

 

– Politische Maßnahmen und Rechtsvorschriften, mit denen die harmonisierte Verfügbarkeit 

und effiziente Nutzung des Frequenzspektrums sichergestellt wird 

 

Zeitplan: Die in Anwendung dieser Entscheidung getroffenen Maßnahmen werden innerhalb von 

zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Entscheidung 2008/294/EG der Kommission vom 7. April 2008 über harmonisierte 

Frequenznutzungsbedingungen für den Betrieb von Mobilfunkdiensten an Bord von Flugzeugen 

(MCA-Diensten) in der Europäischen Gemeinschaft 

 

Zeitplan: Die in Anwendung dieser Entscheidung getroffenen Maßnahmen werden innerhalb von 

zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt.  

 

Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über 

Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer 

Konformität 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von eineinhalb Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über 

bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des 

elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr) 

 

Es gelten folgende Bestimmungen der genannten Richtlinie: 

 

– Förderung der Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs,  

– Beseitigung von Hindernissen für die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen 

der Informationsgesellschaft,  

– Schaffung rechtlicher Sicherheit für die Erbringer von Dienstleistungen der 

Informationsgesellschaft und 

– Harmonisierung der Begrenzung der Haftung der Dienstleistungserbringer, die als Vermittler 

für Durchleitungs-, Zwischenspeicherungs- und Bereitstellungstätigkeiten fungieren, wobei 

keine allgemeine Verpflichtung zur Überwachung gefordert wird. 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 über 

die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 über 

gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen 

 

Es gelten folgende Bestimmungen der genannten Richtlinie: 

 

– Annahme politischer Konzepte und Rechtsvorschriften zur Schaffung eines Rahmens für die 

Verwendung elektronischer Signaturen, mit denen ihre allgemeine rechtliche Akzeptanz und 

Zulässigkeit als Beweismittel in Rechtsverfahren gewährleistet werden, 

– Einrichtung eines obligatorischen Überwachungssystems für Zertifizierungsdiensteanbieter, 

die qualifizierte Zertifikate ausstellen. 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb eines Jahres nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

 

________________ 
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ANHANG XXVIII-C 

 

REGELUNGEN FÜR POST- UND KURIERDIENSTE 

 

Die Republik Moldau verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 

schrittweise an folgende EU-Rechtsvorschriften anzunähern: 

 

Richtlinie 97/67/EG vom 15. Dezember 1997 über gemeinsame Vorschriften für die Entwicklung 

des Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der Dienstequalität 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden bei Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 2002/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juni 2002 zur 

Änderung der Richtlinie 97/67/EG im Hinblick auf die weitere Liberalisierung des Marktes für 

Postdienste in der Gemeinschaft 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2002/39/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2008/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 2008 zur 

Änderung der Richtlinie 97/67/EG im Hinblick auf die Vollendung des Binnenmarktes der 

Postdienste der Gemeinschaft 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2008/6/EG werden innerhalb von sieben Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

 

________________ 
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ANHANG XXVIII-D 

 

REGELUNGEN FÜR DEN INTERNATIONALEN SEEVERKEHR 

 

Die Republik Moldau verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 

schrittweise an folgende EU-Rechtsvorschriften anzunähern: 

 

Sicherheit im Seeverkehr - Flaggenstaat/Klassifikationsgesellschaften 

 

Richtlinie 2009/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über 

gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen 

und die einschlägigen Maßnahmen der Seebehörden 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 

über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -

besichtigungsorganisationen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Flaggenstaat  

 

Richtlinie 2009/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die 

Erfüllung der Flaggenstaatpflichten 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Hafenstaatkontrolle 

 

Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die 

Hafenstaatkontrolle 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Schiffsverkehrsüberwachung 

 

Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 über die 

Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems für den 

Schiffsverkehr  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Untersuchung von Unfällen  

 

Richtlinie 1999/35/EG des Rates vom 29. April 1999 über ein System verbindlicher Überprüfungen 

im Hinblick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden  

 

Verordnung (EG) Nr. 392/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 

über die Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden auf See 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 336/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006 

zur Umsetzung des Internationalen Codes für Maßnahmen zur Organisation eines sicheren 

Schiffsbetriebs innerhalb der Gemeinschaft  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Technische und verfahrenstechnische Aspekte 

 

Fahrgastschiffe 

 

Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über 

Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 1999/35/EG des Rates vom 29. April 1999 über ein System verbindlicher Überprüfungen 

im Hinblick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt.  

 

Richtlinie 2003/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 2003 über 

besondere Stabilitätsanforderungen für Ro-Ro-Fahrgastschiffe  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Öltankschiffe 

 

Verordnung (EG) Nr. 417/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Februar 2002 

zur beschleunigten Einführung von Doppelhüllen oder gleichwertigen Konstruktionsanforderungen 

für Einhüllen-Öltankschiffe  

 

Der Zeitplan für die Abschaffung der Einhüllen-Tankschiffe richtet sich nach dem Zeitplan im 

MARPOL-Übereinkommen. 

 

Massengutfrachtschiffe 

 

Richtlinie 2001/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2001 zur 

Festlegung von harmonisierten Vorschriften und Verfahrensregeln für das sichere Be- und Entladen 

von Massengutschiffen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Besatzung 

 

Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über 

Mindestanforderungen für die Ausbildung von Seeleuten 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Umwelt 

 

Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2000 über 

Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle und Ladungsrückstände 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 782/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 2003 

über das Verbot zinnorganischer Verbindungen auf Schiffen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Verordnung werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Technische Anforderungen 

 

Richtlinie 2010/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über 

Meldeformalitäten für Schiffe beim Einlaufen in und/oder Auslaufen aus Häfen der Mitgliedstaaten 

der Gemeinschaft  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

BGBl. III - Ausgegeben am 28. Juni 2016 - Nr. 116 29 von 31

www.ris.bka.gv.at



 

EU/MD/Anhang XXVIII-D/de 7 

Soziale Bedingungen 

 

Richtlinie 92/29/EWG des Rates vom 31. März 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheit 

und den Gesundheitsschutz zum Zweck einer besseren medizinischen Versorgung auf Schiffen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 1999/63/EG des Rates vom 21. Juni 1999 zu der vom Verband der Reeder in der 

Europäischen Gemeinschaft (European Community Shipowners' Association ECSA) und dem 

Verband der Verkehrsgewerkschaften in der Europäischen Union (Federation of Transport Workers' 

Unions in the European Union FST) getroffenen Vereinbarung über die Regelung der Arbeitszeit 

von Seeleuten - Anhang: Europäische Vereinbarung über die Regelung der Arbeitszeit von 

Seeleuten 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 1999/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 zur 

Durchsetzung der Arbeitszeitregelung für Seeleute an Bord von Schiffen, die Gemeinschaftshäfen 

anlaufen  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Sicherheit des Seeverkehrs  

 

Richtlinie 2005/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur 

Erhöhung der Gefahrenabwehr in Häfen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie (mit Ausnahme der Bestimmungen, die 

Inspektionen der Kommission betreffen) werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten 

dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur 

Erhöhung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der genannten Richtlinie (mit Ausnahme der Bestimmungen, die 

Inspektionen der Kommission betreffen) werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten 

dieses Abkommens umgesetzt. 

 

 

________________ 
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